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DER PADAGOGISCHE BEOBACHTER

IM KANTON ZURICH
Organ des Ziircher Kantonalen Lehrervereins - Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung

ERSCHEINT MONATLICH EIN- BIS ZWEIMAL

50. JAHRGANG NUMMER 17 7. SEPTEMBER 1956

Revision der Statuten der kant. Beamienversicherungskasse

Gleichzeitig mit der Erhthung der Besoldungen wird
nun auch das volle newe Grundgehalt in die Beamienversiche-
rungskasse (BV'K) eingebant. Auch bei Gemeindezulagen,
die bei der BVK versichert sind, konnen Erhchungen
zu den gleichen Bedingungen eingebaut werden, sofern
diese Erhohungen sich auch im gleichen Rahmen be-
wegen wie diejenigen der Grundgehilter.

Beschluss des Kantonsrates jiber die Anpassung der Beamiten-
versichernngskasse an die Nenordnung der Besoldungen des
Staatspersonals vom 26. Mirz 1956

I. Die nachfolgenden, vomRegierungsrat am15. Mirz
1956 beschlossenen Anderungen der Statuten der Ver-
sicherungskasse fiir das Staatspersonal des Kantons
Ziirich werden genehmigt:

§ 16, Absatz 1: unverindert.

Neuer Absatz 2: Bei generellen Besoldungserhchun-

gen kann der Regierungsrat Ausnahmen beschliessen.

Der freiwillig Versicherte hat fiir den Einkauf im

Einzelfall die gleichen Anlagen zu erbringen wie der
' Versicherte und sein Arbeitgeber zusammen.

Absatz 2 wird unverindert Absatz 3.
Absatz 3 wird unverindert Absatz 4.

§ 41. Die Witwenrente betrigt die Hilfte der dem
Versicherten am Todestag zustehenden Alters- oder
Invalidenrente nach § 24, Abs. 1 und 3, mindestens
jedoch einen Fiinftel der anrechenbaren Besoldung.
§ 59, Abs. 1. Der Versicherte zahlt einen jahrlichen
Beitrag von 5,59%, seiner anrechenbaren Jahres-
besoldung.
§ 60, Absatz 3. Besoldungserh6hungen, die nach dem
60. Altersjahr eines Versicherten erfolgen, werden fiir
die Versicherung nicht mehr angerechnet. Der Kan-
tonsrat kann eine Anrechnung genereller Besoldungs-
erh6hungen auch bei Versicherten, die das 60. Alters-
jahr zuriickgelegt haben, beschliessen. Die Versicher-
ten haben in der Regel fiir diesen Einkauf die vollen
versicherungstechnischen Nachzahlungen in dieKasse
zu erbringen.

§ 62, Absatz 1. Der Staat leistet einen jihrlichen Bei-

trag von 7,79%, der anrechenbaren Jahresbesoldung

des Versicherten.

II. Die anrechenbare Besoldung des versicherten
Staatspersonals wird den Ansitzen der neuen Besol-
dungserlasse gleichgesetzt.

Die Erh6éhung der anrechenbaren Besoldung erstreckt
sich auch auf die Versicherten, die das 60. Altersjahr voll-
endet haben.

Die Versicherten und der Staat haben fur diese gene-
relle Erhohung der anrechenbaren Besoldung die vom
Regierungsrat festzusetzenden Einkaufsbetrige zu lei-
sten.

III. Fir die Leistungen des Staates an die Beamten-
versicherungskasse gemiss Ziffer IT, Absatz 3, wird ein
Kredit von Fr. 1 200 000.— bewilligt.

IV. Fiir die auf den 1. Januar 1956 oder frither pen-
sionierten Versicherten wird vom 1. Januar 1956 an auf
die Weiterentrichtung der noch ausstehenden Einkaufs-
betrige fir die letzte Erhohung der anrechenbaren Be-
soldung um 109, gemiss Regierungsratsbeschluss vom
30. Oktober 1952 verzichtet. Die von diesen Rentnern
iber den 1. Januar 1956 hinaus vorausbezahlten Ein-
kaufsbetrige werden zuriickerstattet. Diese Regelung
gilt auch fiir die entsprechenden Leistungen des Staates.

V. Dieser Beschluss tritt riickwirkend auf den 1. Januar
1956 in Kraft. Mit Ausnahme von Ziffer IV findet er
keine Anwendung auf die vor dem 1. Januar 1956 ein-
getretenen Versicherungsfille.

kik

Gemiss Art. IT Absatz 3 haben «die Versicherten und
der Staat fiir diese generelle Erth6hung der anrechenbaren
Besoldung die vom Regierungsrat festzusetzenden Ein-
kaufsbetrige zu leisten». Die Versicherten haben hiefiir
drei Monatsbeireffnisse der Besoldungserhobung zu leisten, so
dass die Erhibung riickwirkend ab 1. April 1956 zur Aus-
2ahlung gelangen kann.

Fiir die Stadt Ziirich wurde fiir die stidtische Versiche-
rungskasse eine andere Regelung getroffen. Dort bezahlt
die Stadt den vollen Einkauf; dafiir wird die Besoldungs-
erhobung dann riickwirkend auf den 1. Juli 1956 ansgerichtes.
Die Summe, die hier vom Versicherten geleistet werden
muss, entspricht somit sechs Monatsbetreffnissen der
Erhohung.

. Baur
Prisident des ZKLV

Erhihung und Nenordnung der Tenerungszulagen an die staatlichen
Rentenbeziiger

Nachdem fiir das aktive Staatspersonal sowohl Besol-
dung wie Versicherung riickwirkend auf den 1. Januar
1956 neu geordnet wurden, war der Zeitpunkt gekom-
men, um auch fiir die staatlichen Rentenbeziiger eine
Erhohung der Teuerungszulagen zu fordern. Die Ver-
einigten Personalverbinde gelangten deshalb am 11. Juni

(65)

1956 mit nachstehender Eingabe an den Regierungsrat
und verlangten die Revision des Gesetzes iiber die Aus-
richtung von:. Teuerungszulagen an die staatlichen
Rentenbeziiger. W. Hauser reichte hierauf auch im
Kantonsrat eine entsprechende Motion ein.
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Zirich, den 11. Juni 1956.

Regierungsrat des Kantons Ziirich,
Ziirich. :

Sehr geehrter Herr Regierungsprisident,
Sehr geehrte Herren Regierungsrite,
Die Vereinigten Personalverbinde, nimlich
Zurcherischer Kantonaler Lehrerverein,
Verein der Staatsangestellten des Kantons Zirich,
Verband des Personals offentlicher Dienste,
Verband der Lehrer an den staatlichen Mittelschulen,
Verband der Kantonspolizei Ziirich,
Pfarrverein des Kantons Ziirich, sowie die
Dozentenschaft der Universitit Ziirich,
gestatten sich hierdurch das Begehren,
es sei dem Kantonsrat eine Gesetzesvorlage zu unter-
breiten
1. uber eine wesentliche Erhihung der Tenerungsynlagen
an staatliche Rentenbeziiger mit angemessener Riickwirkung;
2. uber die Abinderung von § 10 des geltenden Ge-
setzes vom 1. Oktober 1950 wie folgt:
«Verindern sich die Lebenshaltungskosten, so kann der
Kantonsrat auf Antrag des Regierungsrates die Ansitze
der Zulagen verhiltnismissig herabsetzen oder erbiben.»

Begriindung:

Die letzte Erhohung der Teuerungszulagen an die
Rentner erfolgte durch die Volksabstimmung vom
13. September 1953. Fiir die A-Rentner ( § 2 des Gesetzes)
und die B-Rentner ( § 12a) betrug die Verbesserung ein-
heitlich 39%,, unter entsprechender Anpassung der
Minima. Die Personalverbinde hatten eine Erhohung
um 59, nachgesucht, wobei sie, wie schon frither, beton-
ten, dass das Ausmass der Teuerungszulagen an Rentner
im Kanton Zirich an sich schon unzureichend war.

Anlisslich der Gewidhrung weiterer Teuerungszulagen
an das aktive Personal von je 29, gemiss Kantonsrats-
beschlissen vom 22. Februar 1954 und 21. Februar 1955
gingen die Rentner leer aus. Die Finanzdirektion machte
geltend, dass eine weitere Erhohung der Zulagen an die
Rentner nicht moglich sei, solange nicht ein weiterer Teil
der Besoldungen des aktiven Personals versichert sei.
Die ab 1. Januar 1956 eingetretene Reallohnverbesserung
in Verbindung mit der Ausdehnung der Versicherung
auf die gesamte Besoldung, mit Inbegriff der Teuerungs-
zulagen des aktiven Personals, hat nun den Weg frei-
gemacht fiir eine grossziigigere und angemessenere Ge-
staltung der Teuerungszulagen an die Rentner, ohne dass
damit eine Konfliktslage im Verhiltnis zu den nach neuer
Ordnung eintretenden Versicherungsfillen entsteht.

Es ist damit wohl erstmals die Lage fiir eine freiere
und gerechtere Gestaltung der Zulagen geschaffen.
Andere offentliche Verwaltungen, wie z. B. die fiir Ver-
gleiche naheliegende Stadt Ziirich und der Bund, haben
ihre Rentner bekanntlich bedeutend weitherziger be-
handelt, als unser Kanton. Wir bitten darum, das Problem
nunmehr in seiner Gesamtheit zu ordnen. Per Ende Mai
1956 betrigt der Landeslebenskostenindex nach Biga
175 Punkte, per Mitte Mai derjenige der Stadt Ziirich
173,3 Punkte. Die Zulagen an die A-Rentner machen
13—189%, aus, d.h. sie erreichen auch fiir verheiratete
Rentner weniger als den vierten Teil der Tenernng. Der Re-
glerungsrat hat unter anderem darauf hingewiesen, es
sei zu beriicksichtigen, dass das aktive Nachkriegsper-
sonal die Hilfte der Versicherungserhdhungen selbst
zu finanzieren habe. Dies ist zwar bei der jiingsten An-
passung der Versicherung erfreulicherweise weder fiir
das Personal noch fiir den Staat der Fall. Vielmehr
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konnte die getroffene Neuregelung im wesentlichen aus
den giinstigen Ergebnissen der Beamtenversicherungs-
kasse (BVK) ermoéglicht werden. Die BVK ist aber in
erster Linie durch die wegen der Teuerung in prekire
Lage geratenen A—C-Rentner gespiesen worden, so dass
kein Anlass besteht, diese Kategorien schlecht zu behan-
deln. Ubrigens ist ja, wie dargelegt, bei diesen Rentnern
bei weitem nicht die Hilfte der Teuerung ausgeglichen.
Zu der bisherigen ungeniigenden Regelung tritt sodann
hinzu, dass seit dem Juli 1953 (Inkrafttreten der letzten
Zulagenerhohung) die Teuerung nach Landesindex um
weitere 5,5 Punkte, nach Index der Stadt Zirich um
3,5 Punkte gestiegen ist. Die Neuregelung der Zulagen
muss schon aus diesem Grunde nicht nur die A- und B-
Rentner, sondern auch die C-Rentner umfassen.

Miissten die Personalverbinde mit ihrer heutigen
Initiative ihr Begehren beziffern, so miisste mindestens
fiir die A-Rentner eine Verdoppelung der bisherigen
Teuerungszulagen verlangt werden, womit im Durch-
schnitt nur knapp die Halfte der Teuerung ausgeglichen
wire. Wir sind uns in Wiirdigung aller Umstinde dessen
bewusst, dass einer Korrektur der Renten, so weitgehend
sie auch wirtschaftlich angebracht ist, Grenzen gesetzt
sind. Das aktive Staatspersonal ist mit den Rentnern
darin solidarisch, dass auf jeden Fall eine wesentliche Ver-
besserung der bisherigen Ordnung erwartet wird. Wir
stellen das Gesuch, die Finanzdirektion mége mit den
Verbinden beforderlich iiber eine Neuregelung in Ver-
handlungen treten.

Bei diesem Anlass erneuern wir das Begehren, in die
Gesetzesvorlage, in Abinderung des bisherigen § 10 des
Gesetzes, die Bestimmung aufzunehmen, wonach der
Kantonsrat nicht nur beim Sinken, sondern auch bei
weiterer Erhohung der Lebenskosten i eigener Kompetens,
die Zulagen neu regeln soll. Wir sind nach wie vor der
Auffassung, dass die bisherige Differenzierung sich nicht
rechtfertigt und dusserst unpraktisch ist.

Die Neuordnung sollte unseres Erachtens sodann
Gelegenheit geben, die geltenden Vorschriften 3u vereinfachen
und iibersichtlicher gu gestalten. So wie sie heute sind, ist es
dem einzelnen Rentner gar nicht méglich, sich zurecht-
zufinden und tber die massgebende Errechnung seines
Anspruches klar zu werden. Wir zweifeln nicht daran,
dass das bisherige procedere auch fir die Verwaltung
recht mithsam war. Wir gestatten uns in diesem Zusam-
menhang auch das Ersuchen, die in § 5 des geltenden
Gesetzes normierte Verguickung der Zulagen miit den AHV -
Renten fallen gu lassen. Weitere Modifizierungsbegehren
diirften sich im Laufe der Verhandlungen herausschilen.

Indem wir Sie um wohlwollende Behandlung unserer
Begehren ersuchen, zeichnen wir mit vorziglicher

Hochachtung

Namens und im Auftrag der
Vereinigten Personalverbinde:

Der Prisident:
(Dr. W. Giiller)

Am 10. Juli 1956 unterbreitete die Finanzdirektion
den Vereinigten Personalverbinden den Entwurf fur
ein neues Gesetz iber Teuerungszulagen an staatliche
Rentenbeziiger und stellte ihnen auf Mitte August eine
Konferenz mit der Finanzdirektion in Aussicht. Der
Kantonalvorstand ist froh, die Vorlage nun zusammen
mit dem Ausschuss der pensionierten Kollegen beraten
zu konnen, um ihre Wiinsche an zustindiger Stelle ver-

treten zu konnen. J. Baur

Prisident des ZKLV
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Reallehrer-Konferenz
des Kantons Ziirich

Die Reallehrerkonferens des Kantons Zirich ( RLK) tagte
am 12. Mai im Zunfthaus «Zur Schmiden» in Zirich
und nahm Stellung zum erziehungsritlichen Gesetzes-
entwutf tber die Abindernng des Gesetzes diber die Volks-
schule vom 11. Juni 1899.

In bezug auf die Dawer der Schulpfiicht (8 oder 9 Jahre)
gab die Mehrzahl der Konferenzteilnehmer dem Gemeinde-
obligatorinm den Vorzug, in der Meinung, dass mit dieser
Variante die ortlichen Verhiltnisse am besten beriick-
sichtigt werden kénnten.

Um den Schulbetrieb den sich seit einiger Zeit ab-
zeichnenden Tendenzen des Wirtschaftslebens (Funftage-
Woche) eventuell ohne umstindliche Gesetzesinderung
anpassen zu konnen, unterstutzt die RLK den Vorschlag
des Ziircher Kantonalen Lehrervereins, gewisse Bestim-
mungen nicht im Gesetz zu fixieren, sondern einem Be-
schluss des Erziehungsrates zu iiberlassen (jeweiliger
Beginn des Schuljahres) oder durch die Verordnung zu
regeln (Pflichtstundenzahl der Lehrer).

Die vorgesehene Teilrevision des Volksschulgesetzes
betrifft zur Hauptsache die Reorganisation der Oberstufe,
doch beantragt die RLK, in den Einfuhrungs- und
Schlussbestimmungen (Art. 3, Paragraph I), die ziircheri-
sche Volksschule kiinftig folgendermassen zu unterteilen:

a) Unterstufe und Mittelstufe
b) Oberstufe (Sekundar-, Werk- und Abschluss-Schule)

Begriindet wird dieser Antrag damit, dass die Unter-
teilung der Primarschule in zwei Stufen (Elementar- und
Realstufe) der heute iiblichen Schulorganisation ent-
spricht und sich als Tradition in der Bevolkerung ein-
gelebt hat. Diese Bezeichnung ist auch fur die Gliederung
der Lehrerkonferenzen notig und stellt zum Abschnitt
«Oberstufe» die logische Verbindung dar.

Da laut Gesetzesvorschlag die Auslese der Schiiler
fir die verschiedenen Abteilungen der.neuen Oberstufe
kiinftighin am Ende der 6. Klasse erfolgen soll, wurde
die Konferenz durch zwei Referate iiber die Ergebnisse
der im letzten Frithjahr durchgefihrten zwei Varianten
von Ubertrittsverfabren orientiert. Uber den Vorschlag des
Kantonalen Lebrervereins (allgemeine Prafungen fiir alle
Sechstklissler) sprach Herr W. PELLATON und iber den
vom Reallehrerkonvent der Stadt Ziirich gewiinschten «Limmat-
taler Vorschlag» (teilweise priifungsfreier Ubertritt) Herr
R. Schelling. Da aus Platzgriinden im Rahmen dieses
Berichtes nicht auf Details dieser zwei verschiedenen
Ubertrittsverfahren eingetreten werden kann, sei nur
folgendes festgehalten:

1. Statt der notigen Entlastung der Realstufe bringt die
Vorverschiebung des Ausleseverfahrens in die sechste
Klasse eine zusitzliche Belastung.

Die Reallehrerschaft der Stadt Zurich gibt dem
«Limmattaler Vorschlag» den Vorzug, wogegen der
Vorschlag des Kantonalen Lehrervereins eine Mehr-
heit unter der Reallehrerschaft der Landschaft ver-
einigt. '

Die RLK vertritt daher einhellig die Auffassung, dass
die Wahl eines Ubertrittsverfabrens weitgehend von den &rt-
lichen Schulverhiltnissen abhingt und daher nicht durch
cinen schwer zu #ndernden Gesetzesparagraphen fiir
den ganzen Kanton Ziirich schematisch bestimmt, son-

)
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dern durch die Verordnung geregelt werden sollte. Die

Schulverhiltnisse in den beiden Stidten Ziirich und

Winterthur sind grundverschieden von denen kleinerer
Landgemeinden.

In Beriicksichtigung dieser Tatsache wiirde die RLK
eine gesetzliche Fixierung irgend eines Ubertrittsverfah-
rens auf Grund eines nur einmaligen Versuches, dem
zudem infolge der heute noch giiltigen gesetzlichen Be-
stimmungen vorerst nur theoretische Bedeutung zu-
kommen kann, als ausserordentlich gefihrlich, ja gerade-
zu unverantwortlich betrachten.

Die RLK beantragt daher, den Paragraphen 56 im
4. Abschnitt wie folgt zu formulieren:

Absatz 1: Der Entscheid iiber die Aufnahme in die
drei Schulen der Oberstufe erfolgt im letz-
ten Quartal der 6. Klasse auf Grund der Lei-
stungen der Schiiler, in Sonderfillen unter Beriick-
sichtigung der Gesamtbeurteilung, der Begabungs-
richtung und des Arbeitscharakters.

Absatz 2: Uber die Zuteilung und iiber die endgiiltige
Aufnahme entscheidet die Oberstufen-
schulpflege.

Absatz 3: Das Verfahren wird durch die Verordnung

geregelt. Der Protokollaktuar:

A. Siegrist

Schulsynode des Kantons Z Srich

UnterBeteiligung der Herren Erziehungsrite J.Binder
und G. Lehner sowie der Herren Erziehungssekretire
Dr. Weber und Dr. Schlatter befasste sich am 77. J#/i
71956, unter der Leitung von Synodalprisident E. Grimm,
eine von jedem Kapitel durch zwei Vertreter (Prisident
und Referent) beschickte Abgeordnetenkonfereny mit der
Vorlage des Erzichungsrates zum Geserz, iiber die Abinderung
des Volksschulgesetzes vom 28. Februar 1956 und den Ab-
inderungsantrigen der ordentlichen Delegiertenver-
sammlung des Zircher Kantonalen Lehrervereins
(ZKLV). Das beleuchtende Referat hielt Herr J.Baur
als Kantonalprisident.

Nach griindlicher Diskussion von sechs Thesen be-
schloss die Konferenz, den Kapiteln neben dem erzie-
hungsritlichen Entwurf zur Volksschulgesetzesrevision
auch die von allen kantonalen Stufenkonferenzen unter-
stitzten FHinigungsvorschlage des ZKIL 1~ zur Vorlage des
Erziehungsrates vom 28. Februar 1956 zur Vernehm-
lassung zu unterbreiten.

Am 22. August werden die Kapitelsprisidenten ge-
stiitzt auf einen Vorschlag des Synodalvorstandes noch
den einheitlichen Abstimmungsmodus fir die am
8. September stattfindenden Versammlungen festlegen. Die
Kapitularen und Kapitularinnen werden nach den Som-
merferien eine Zusammenstellung der ausgewogenen
erginzenden Antrige des ZKLV erhalten, damit die
notigen Unterlagen zur Verfugung stehen. Der gedruckte
erzichungsritliche Antrag zum Gesetz uber die Abinde-
rung des Volksschulgesetzes wurde der Volksschul-
lehrerschaft bereits im Frithjahr 1956 ausgehindigt.

Franzosischunterricht an der Sekundarschule

Auf Antrag der Kommission fiir den kantonalen
Lehrmittelverlag beschloss der Erziehungsrat:
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«Der Arbeitsgemeinschaft zur Prifung des von Max
Staeng verfassten nenen Frangdsischlebrmittels fir die Sekun-
darschule wird gestattet, den Versuch in der Weise auf
breitere Basis zu stellen, dass im Frithjahr 1956, im Frith-
jahr 1957 und im Friihjahr 1958 je ungefihr 15 Sekundar-

lehrer zur Erprobung zugelassen werden.» A

Zirch. Kant, Lehrerverein

Aus den Sitzungen des Kantonalvorstandes
8. Sitzung, 22. Marg 1956, Zirich

Beratung des erzichungsritlichen Entwurfes zum
Gesetz iiber die Abinderung des Volksschulgesetzes.

In Anwesenheit der Herren W. Pellaton und Prof.
Dr. J. Witzig wird der im Frithjahr 1955 durchgefiihrte
Versuch zur Ermittlung eines neuen Ubertrittsverfahrens
von der 6. Klasse in die verschiedenen Abteilungen der
Oberstufe eingehend besprochen.

Der Kantonalvorstand ist der Auffassung, dass sich
das im Versuch durchgefiihrte Prifungsverfahren sehr
wohl fiir die Ermittlung der zukiinftigen Sekundar-
schiiler eigne, wobei die Ubertrittsnote von einer poli-
tischen Instanz festzulegen wire. Fiir die Zuteilung zur
Abschlusschule diirfte hingegen weitgehend der Antrag
des Primarlehrers massgebend sein. Noch nicht abge-
klirt sind fiir den Kantonalvorstand die Fragen, ob
sich an einer derartigen Prifung in der Zukunft alle
oder nur ein Teil der Schiiler beteiligen sollen und ob
die Priifung sich auf 2 bis 3 Wochen zu erstrecken habe
oder auf wenige Tage zu beschrinken sei.

Grundsitzlich ist er der Meinung, das ganze Uber-
trittsverfahren sei durch eine Verordnung zu regeln und
nicht im Gesetze zu verankern.

Es erscheint angezeigt, mit dem Kantonalen Ge-
werbeverband in Fihlung zu treten, da sich in dessen
Schosse eine starke Stromung gegen die geplante Re-
organisation der Oberstufe feststellen lisst.

Von der Pidagogischen Arbeitsgemeinschaft im
Zircher Oberland liegt ein Entwurf zum Lehrplan der
zukiinftigen Werkschule vor.

Kenntnisnahme von der regierungsritlichen Vorlage
zum Gesetz iiber die Festsetzung der Besoldungen der
Pfarrer und Volksschullehrer. (B £

9. Sitzung, 24. Mirg 1956, Ziirich

Fortsetzung der Beratungen iiber den Gesetzesent-
wurf zur Abinderung des Volksschulgesetzes.

In einer Aussprache mit dem Prisidenten der Kreis-
schulpflege Ziirich-Glattal, Vertretern des Lehrervereins
Zirich und der Sektion Lehrer des VPOD wurden die
Differenzen zwischen der Auffassung des ZKLV, wie
sie durch die Delegiertenversammlung vom 4. Februar
1956 festgelegt wurde, und derjenigen stidtischer Kreise
in bezug auf Erleichterungen fiir den Erwerb der Wahl-
fihigkeit (Abinderung des Lehrerbildungsgesetzes)
besprochen und eine Einigung erzielt. B

10. Sitzung, 29. Mirz 1956, Zirich

Gemeinsam mit dem Synodalvorstand wird der Antrag
des Erziehungsrates zur Teilrevision des Volksschulgeset-

zes durchberaten. Als nichste Instanz wird sich dann die
Volksschulgesetzkommission des ZKLV mit dem Ge-
schift befassen.

Mit der Vorlage des Budgets wird der Delegierten-
versammlung beantragt, die Entschiddigungen fiir die Mic-
glieder des Kantonalvorstandes und der Bezirksvorstinde
neu festzulegen.

Bereinigung einer Anzahl Restanzen von Mitglieder-
beitrigen aus dem Geschiftsjahr 1955. E.E.

11. Sitzung, 26. April 1956, Zirich (1. Teil)

Drei Darlehensgesuche werden in empfehlendem
Sinne an den Schweizerischen Lehrerverein weitergeleitet,
ein kleineres Darlehen vom ZKVL selbst gewihrt.

Verschiedene Kollegen wurden in der letzten Zeit um
Gaben fiir eine «in Not geratene Lehrersfamilie» ange-
gangen. Der Kantonalvorstand warnt in einem Schreiben
an die Kapitels- und Bezirksvorstinde die Kollegen vor
dem als arbeitsscheu und charakterlich minderwertig be-
kannten Bittsteller.

Der Kantonalvorstand nimmt mit Bedauern Kenntnis
davon, dass sich Herr Prof. Wehrli aus Gesundheitsriick-
sichten gezwungen sieht, von seinem Amte als Synodal-
aktuar zuriickzutreten.

Die Angelegenheit der Wahl eines Didaktiklehrers fiir
Deutsche Sprache am Oberseminar kann nach zwei wei-
teren personlichen Aussprachen mit den Beteiligten als
erledigt betrachtet werden.

Kenntnisnahme vom Stand der Vorarbeiten fiir die
Besoldungsrevision.

Zur Reorganisation der Oberstufe liegt nun auch ein
von der Arbeitsgemeinschaft im Ziircher Oberland ver-
fasster Entwurf zum Lehrplan der Werkschule vor.

Die Oberstufenkonferenz befasst sich mit der Ausbil-
dung der Werklehrer und wird nichstens ihre Antrige
dem Kantonalvorstand und der Volksschulgesetzkommis-
sion des ZKLV zustellen.

Das Resultat aus dem Versuch vom Frithjahr 1955 zur
Ermittlung eines Uebertrittsverfahrens in die verschiede-
nen Abteilungen der Oberstufe wird simtlichen Lehrern
zugestellt werden.

Im Rahmen der Massnahmen gegen den Lehrermangel
wird der KV fiir eine Erhohung der Stipendien an Semi-
naristen eintreten.

Im Zusammenhang mit dem abgeinderten Zeitplan
fiir die Behandlung des Entwurfes zum Volksschulgesetz
wird die ordentliche Delegiertenversammlung um eine
Woche vorverschoben. E E

Reisedienst des ZKLV

Herbstferien 1956

Fur diejenigen Mitglieder des ZKLV, welche sich fiir
die 716 Tage Ferien anf Rhodos interessieren, sei mitgeteilt,
dass nunmehr auch eine Gruppe vom 6.—21. Oktober
1956 angesetzt worden ist.

Preis fiir Mitglieder: Fr. 460.—.

Detailprogramme kénnen kostenlos bezogen werden.
beim

Reisedienst ZKLV, Ernst Maag, Wasserschopfi 53,
Ziirich 55, Telephon 33 55 75.

Redaktion des Pidagogischen Beobachters:
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’@ Ob Sie sich als
junge Braut Ihre erste
Aussteuer auswahlen oder
Ihr bestehendes Heim durch
ein einzelnes Mobel bereichern wollen —
verlangen Sie ganz unverbindlich
einmal den neuen Prospektkatalog
von Simmen. Sie werden darin eine
Vielzahl wertvoller Anregungen
finden ... sowohl fiir grofere

wie fiir kleinere Portemonnaies!

S Tr- Simmen & Cie. AG.
Brugg, HauptstraBe 8, Tel. 4 17 11
11131 Ziirich, UraniastraBe 40, Tel. 2569 90
Lausanne, 47, rue de Bourg, Tel. 22 2992

Sauen . . . aber wie?

Zur Lésung dieser Frage steht die Firma Winckler AG.
gerne kostenlos zu Ihrer Verfiigung. Als dlteste schwei-
zerische Spezialunternehmung fiir Einfamilienh&user:
«Novelty»-Villen, Bungalows, Chalets, «Multiplan»-H&u-
ser, bietet sie alle Gewdhr fiir gute Beratung.

Unser Architekturbiiro verfiigt iiber einen Stab erfah-
rener Mitarbeiter, spezialisiert im Bau von Einfamilien-
h#usern. Wir werden daher auch Ihr Haus ganz nach
Ihrem Geschmack und Ihrer Lebensweise, zu Ihrer
vollen Zufriedenheit, erstellen.

Verlangen Sie den reich illustrierten Gratiskatalog
iiber unsere Spezialitdten u. die «7 Winckler-Vorteile».

C Y WINCKLER AG. FRIBOURG

N 7

Ihn schiitzt
seine dicke Haut

der Mensch braucht
Versichernngsschutz

Helvetia Unfall
Ziurich

40 Jahre Zuger Wandtafeln

Verlangen Sie den neuen illustr.Prospekt mit 20 versch. Modellen

E. Knobel wacnroiger von dos. Kaiser tel. a4z 42238 Zug
Mébelwerkstatten Schulmobiliar Innenausbau

Im septemhﬂr spricht Balthasar Immergriin

«Septembersunne und Septemberrdge, guet gmischt,
chunnt mym Gaértli am beschte glédge!» Ja so ist es, das
Wachstum {iberlasse ich diesen Monat der Sonne und
dem Regen. Mein Volldiinger-Sidcklein hat fiir dieses
Jahr seine Pflicht getan. Dafiir hat mein Kompostrah-
men Hochbetrieb. Ich habe einen neuen Haufen begon-
nen. Der alte Haufen, den ich mir vom Friihjahr her
«aufgespart» habe, wird einmal umgearbeitet. So ver-
meidet Balthasar, dass die bereits verrotteten Abfille
mit den unverrotteten, frischen Abfidllen vom Herbst
vermischt werden. Dafiir habe ich dann im néichsten
Friihjahr schon fiir die ersten Aussaaten und Pflanzun-
gen im Mirz vom umgearbeiteten Haufen einen gut ver-
rotteten Kompost zur Hand. Kein Stallmist und kein
anderes Humusmaterial macht meinem Kompost in der
Wirkung etwas vor. Dazu hilft er meinem «Gartenbud-
get» erst noch manchen Franken sparen. Jedes Blatt-
chen und jeder Stengel, mit Ausnahme der Kkropfigen
Kohlstriinke und des Unkrautes mit reifen Samen, wan-
dert in meinen Kompostrahmen. Haben Sie meine «Pu-
derdose» fiir Composto Lon-
za schon gesehen? In den
Boden einer Blechbiichse
habe ich Lécher gestossen,
die Bilichse mit Composto
Lonza gefiillt, Deckel aufge-
setzt und fertig ist die be-
triebsbereite Streudose!
Besser ist es, kleine Mengen
Abfélle nur zu iiberpudern,
als dicke Schichten von Ab-
fallen mit grossen Mengen
Composto Lonza zu liber-
streuen. Dieses Forteli habe
ich schon lidngst herausge-
funden. Guten Erfolg und
auf Wiederhéren im nich-
sten Friithjahr.

Mit freundlichem
Pflanzergruss

Euer
Balthasar Immergriin.

Lonza A.-G., Basel.
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Mit ABO-Checks in jedem Haus A1
geht die Freude niemals aus.
]
Entweder ein Gratis-Abonnement auf eine Zeilung oder eine Zeit-
schrift nach Wahl oder ein Reise- oder Flugcheck oder Reisemar-

ken oder ein Bicher-Gutschein fiir ein schiines Schweizerbuch
Dieser Check wird einmal pro Einsendung mit Ort:

An ABD-Dienst Olten

Senden Sie mir bitte Prospekt und Bewertungsliste

Name:

o
-
z
o
a

Strasse:

den Bons aus Packungen und Biichern eingeldst, Bitte in Blockschrift 40

Die vorteilhaftesten Artikel Neue Mddchenschule Bern
der verschiedenen Schwei- Gegr. 1851 Waisenhausplatz29 Tel.27381 Postcheck IIl 2444

zer Fabriken in reicher Christliche Gesinnungsschule, enthaltend:

- . Kindergarten, Elementarschule, Primaroberschule (5 Klassen)
i AnEwall = anhawn Sekundarschule (5 Klassen). Fortbildungsklasse (10. Schuljahr)
G Preisen. Kindergartnerinnen - Seminar (2jahriger Kurs, Aufnahme Frih-
SCHAFFHAUSEN Jahr 1958, 1960 usw.), Lehrerinnen-Seminar (4jahriger Kurs, Auf-

nahme jeden Frihling).

Sprechstunden des Direktors: Dienstag bis Freitag 11.15—12 Uhr.
Der Direktor: H. Wolfensberger

\ 7+1-2ABC 2-1-1 DEFZ@%/H{K 3+2=5k

Fir die Schulschrift:
Zlma = '

SCHUANFANG | Brauase-Federn

e

—
Farbkasten Aquarell
& Deckfarben
Feine Pastellstifte
und - Schulpastels Diese erzeugen einen regelmaBigen, fliissigen Schriftzug

REMBRANDT Tusche

Verlangen Sie bitte Muster
schwarz und farbig

ERNST INGOLD & CO. HERZOGENBUCHSEE
Spezialhaus fiir Schulbedarf

" TALENS tSOHN AG OLTEN

I RWD-Schulmobel

sind nicht immer die billigsten, aber dort, wo
auf durchdachte, solide Konstruktion und
Formschonheit Wert gelegt wird, werden sie
immer bevorzugt.

Beispiel Nr.5

Gerauschlose Schragverstellung der Schreib-
platte durch Excenter. Feststellung in horizon=
taler und 8° Schraglage. Kein Einklemmen
der Finger.

Bestellen Sie heute noch eine Mustergarnitur.
Wir iiberbringen sie lhnen kostenlos und ohne
jede Verbindlichkeit.

Alle Modelle sind zudem mit der griinen
Pressholzplatte aus RWD-Phenopan lieferbar.

Reppisch-Werk AG, Dietikon-Ziirich
Giesserei, Maschinenfabrik, M&belfabrik
Y . /51 105 — Gear. 1505

72 R\ 1
9 Ehag

AG. Fachschriften-Yerlag & Buchdruckerel



	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Organ des Kantonalen Lehrervereins : Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung, 7. September 1956, Nummer 17

